
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Erfolgt eine Änderung seines Tarifs, erhält der Kunde mindestens einen (1) Monat vor dem Stichtag eine 
Nachricht per E-Mail. Hierdurch wird er über die neuen Preise seines Tarifs und den Zeitpunkt des 
Inkrafttreten der neuen Preise (Stichtag) informiert, es wird  die bisherige Preisvereinbarung des 
jeweiligen Tarifs unter Einhaltung der Bestimmungen nach Ziffer 9 Abs. 1 der AGB gekündigt, und ihm mit 
der Bekanntgabe der neuen Preise ein Angebot zur Preisneuvereinbarung unterbreitet.

 

 Nach dem Stichtag bietet EnBW dem Kunden die Fortsetzung der Belieferung mit Ladestrom und der 
Nutzung des Lademediums nur noch zu den neuen Preisen an. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 


